


Mmeichmüe Miimnge»
und Vorschläge einzelner der Herren Aandräthe ru den Grundrügen 

rur BrganisMon der Klndesbehörden Ehstlands.



Eiil -̂ chn'if»,'» des Lj«> > n L̂ uilk)! utti u. Zi üilemaMt ait 
deil Herril MkrschaltliiiiiMimim ä. ä. 12. llctoker

e. l,i»l,>1 » » ,' fo lg t:
Ew. Excellenz habe ich die Ehre beiliegend einen Entwurf zu übersenden, in dem 

ich meine von der Commission abweichenden Ansichten in der Organisation unserer 
Landesbehörden dnrchgefnhrt habe. Zugleich glaube ich die von mir gemachten Zusätze 
und Veränderungen kurz motiviren zu müssen, woraus sich schließlich die Grundsätze 
ergeben werden, die mich dabei geleitet haben.

In  dem ß 2, der von den Gemeindebeamten handelt, habe ich bei der Wieder
wahl eines Gemeindeältesten ihm den doppelten Gehalt bestimmt, um so viel als möglich 
einem häufigen Personenwechsel bei Besetzung dieses wichtigen Amtes vorzubeugen. 
Ferner habe ich die Wahl des Gemeindeschreibers von der Gutsverwaltung abhängig 
gemacht, um ihr den gebührenden Einfluß bei der Besetzung dieser Stelle zu erhalten. 
Die neuesten Erfahrungen in Lettland und Kurland scheinen diese Vorsicht zu rechtfertigen.

Zu den Ki rchspiels bca mte n übergehend, habe ich nicht dem Kirchspielsgerichts- 
Assessor (im Commissions-Entwurf Kirchspielsrichter) sondern dein Präses des Kirchspiels
gerichts die Funktionen des Einzelrichter's übertragen. Da er nach meinem Vorschläge 
mit einem angemessenen Gehalt innmovibel sein soll, scheint mir eine tüchtige Verwaltung 
dieses schwierigen Amtes durch ihn mehr gesichert zu sein, als durch den häufig wechselnden 
Kirchspielsgerichts-Assessor. Nach dem livländischen Projekt ist ebenfalls der Kirchspiels
richter zugleich Einzelrichter.

In  jedem Ki rchspie l s-Ger i chts  bezirk soll ein Hakenrichter sein, weil ich 
die Zahl von nur vier Hakenrichtern für zu geringe und in den meisten Lokalitäten den 
Weg in die Kreisstadt für zu weit halte. Aus demselben Grunde habe ich dem Kirch- 
spiclsgericht auch die Funktionen des Znchtpolizeigerichts übertragen, wodurch der Rechts
gang meiner Ansicht nach vereinfacht und den Bauern anschaulicher gemacht wird.

Wenn ich den Mannger i chten ihren Sitz in den Kreisstädten angewiesen habe, 
so ist das ebenfalls in dem Interesse einer raschen Justiz geschehen, die mau ebenso wie 
die Admistration und Polizei gewiß so viel als möglich lokalisiren muß. M ir ist dabei 
keineswegs die Schwierigkeit mit den Advokaten entgangen; daß sie überwunden werden 
kann, haben die Laudgerichte iu Livland bewiesen, die ebenfalls in kleinen Städten tagen. 
Eine Advokatenkammer nach dem Vorschläge des livländischen Projekts wird sowohl dem 
Mangel an Advokaten in den Kreisstädten als den schlechten Einflüssen einer Winkel
advokatur in denselben zu begegnen wissen.

Der Untersuchungsr ichter  als ständiger Assessor des örtlichen Manngerichts 
wird gewiß noch oft genug Zeit finden, seine Rechtskcnntniß auch für die Civiljustiz
fruchtbar zu machen. Eine ähnliche Stellung nimmt der Untersuchungsrichter in dem
Fundamental-Reglement zur Umgestaltung der Rechtspflege in Rußland und in dem
livländischen Projekt ein. In  dem ersteren ist er Glied des Bezirksgerichts, in dem
letzteren Glied des Landgerichts und dürfte init dieser Vereinigung keine unwesentliche 
Kostenersparniß erzielt werden.

Sowohl für die Kirchspielsgerichte als die Manngerichte habe ich die livländischen 
Gagen aus Staatsmitteln als maaßgebend angenommen. Sie gewähren den Richtern 
ein hinreichendes Allstommen, während der Etat im ehstlündischen Eonnuissionsentwurf 
so niedrig als möglich angesetzt wurde, weil abermals unsere Haken mit ihm belastet 
werderi mußten. Es isl allerdings sehr fraglich, ob die Staatsregiernng uns dieses 
Zugeständnis; machen wird, das ich gewiß nicht um den Preis unseres ständischen Wahl
rechts erkaufen will. Aber Hand in Hand mit unseren Schwcsterprovinzen kann die 
Bitte jedenfalls gewagt werden, zu deren Unterstützung sich viele und triftige Gründe 
ansühren lassen. Wird sie abgeschlagen, ist es immer noch Zeit in einen bedeutend 
niedrigeren Etat zurückznlommen.

In  dem Commissions-Entwurf wird endlich der Schwerpunkt der Landesjustiz aus 
dem Oberlandgcricht in das Manngericht verlegt. Dadurch verliert das O b e r l a n d 
gericht aber nicht allein seine Bedentung als oberste Justizbehörde des Landes, sondern 
mehr noch seinen politischen Einfluß als Landrathskolleginm, weil das Eine das Andere 
bedingt. In  beiden Beziehungen hat es aber bis jetzt Jahrhunderte hindurch eine so 
wohlthätige Wirksamkeit ausgeübt, daß ich an diesem Schlußstein unserer Verfassung 
nicht rütteln möchte.

Aus dein eben Angeführten ergeben sich folgende Grundsätze, aus welche fußend ich 
die Grundzüge zur Reorganisation unserer Landesbehörden in meinem Entwürfe durch
zuführen bemüht gewesen bin:

1) Rasche Justiz durch möglichste Loealisirung und Vereinfachung der Justizbehörden.
2) Gute Justiz durch angemessene Gehalte und Inamovibilitüt der Richter.
3) Möglichste Uebereinstiinmung mit den Schwesterprovinzen, weil darin die sicherste 

Gewähr liegt, das zu erhalten was wir wünschen und endlich
4) Unverändertes Beibehalten dessen was keiner Reform bedürftig ist.
Indem ich u. s. w.

Sehörden-Verfassung.

8 1.
U ebersicht.

Jede Guts ge me in de hat wie Art. 370 bis 376 der Bauerverordnung von 1856 
angegeben ist, Guts- und resp. Dorfs-Gemeindeültesten, Gemeindeältesten Gehülfen und 
Gemeindevorsteher als Administrativ-, Sicherheitspolizei- und Epekutiv-Beamten.



Ferner als Civil-Justiz und Zuchtpolizei-Behörde ein Gemeindegericht, bestehend 
ans den Guts-Gemeindeältesten als Präses und den Gchnlsen, oder wenn deren weniger 
als zwei, einem, und wenn gar tein Gehülse vorhanden, zwei Vorstehern.

Anmerkung.  Die Funktionen der Gutspolizci gehen in veränderter Form aus 
die Gutsvcrwaltung über. (Siehe unten tz 3.)

Jedes Kirchspiel  hat einen Kirchspiels-Gerichtsassessor und einen Bauerbeisitzer 
beim Kirchspielsgericht.

Jeder Ki rchspiel s-Ger ichtsbezi rk hat einen Hakenrichter als Sicherheits
polizei-, Administrativ- und Executiv - Beamten, einen Kirchspielsrichter als Einzelrichter 
und ein Kirchspielsgericht als Civil-Justiz- und Zuchtpolizei-Behörde, bestehend aus einem 
Kirchspielsrichter, zwei Assessoren, zwei Banerbeisitzern und einen: beeidigten Notaircn.

Der Hakcnrichter und der Kirchspielsrichter werden von: Landtage erwählt.
Jeder Kre i s  hat für die Civil- und Kriminaljustiz ein Manngericht, bestehend 

aus einen: rechtskundigen ständigen Mannrichter, drei ständigen Assessoren, von denen 
der eine der Untersuchungsrichter für Kriminalsachcn ist, zwei Banerbeisitzern für Bauer
sachen, und endlich der erforderlichen Kauzellei.

D as  Land hat als Chef der Sicherheits- und Cxekutivpolizei, so wie der Admi
nistration den Civil - Gouverneuren und außerdem in den Branchen, wo solches bisher
der Fall war, den Ritterschafthanptmann, die Landes-Repräsentntion und die bisherigen
von: Lande besetzten Verwaltungen und Behörden, von denen nur die Zusammensetzung 
einer derselben, des Landwaisengerichts dahin abgeändert ist, daß es in Zukunft unter 
Präsidio wie bisher des Ritterschafthauptmannes aus 4 Gliedern des Harrienschen 
Manngerichts besteht.

Für die Civil- und Kriminaljustiz das Oberlandgericht, bestehend aus einem rechts
kundigen Präsidenten und 11 Landrüthen, von denen wenigstens 3 rechtskundige sein 
müssen.

8 2.
Geu: eindebea m t e n.

Dieselben werden genau so gewählt, wie die Bauerverordnnng vorschreibt, nur daß 
Art. 380 der Bauerverordnung statt Gntspolizei — Gntsverwaltnng zu setzen ist.

Die Glieder des Gemeindegerichts werden snlarirt durch eine Zahlung von 2 Gar
nitz Roggen pr. Revisionsseele des Gutes, die aus die Kopfsteuer zahlenden Seelen 
gleichmäßig vertheilt wird. Hiervon erhält der Gemeindeälteste eine Hälfte und seine 
beiden Gehülfen resp. Vorsteher zusammen die andere. Wird der Gemeindeälteste nach 
abgelaufenen: Triennium wieder gewählt, so erhält er den doppelten Gehalt und wird 
ihn: dieser Zuschuß wo möglich aus den Zinsen der Gebietsladc, oder ans den: Bath- 
korn des Magazins verabfolgt. Den Gemeindeschreiber, der vom Gemeindegericht an- 
gcstellt und von der Gntsverwaltnng bestätigt wird, besoldet gleichfalls die Geuwinde.

Der Gutsgemeindeälteste ist der Chef der Administration, so wie der Sicherheits
und der Exetntivpolizei der Gutsge:neinde, die übrigen Gemeindcbeainten sind in dieser 
Beziehung seine Gehülfen und ihn: untergeordnet.

Er hat namentlich über Sicherheit und Ordnung innerhalb der Gutsgrenzen zu 
machen, Paßlosc, Ruhestörer und Verbrecher unter die erforderliche Aufsicht zu stellen 
und ihren kompetenten Behörden zu übergeben. Die Voruntersuchung über Verbrechen 
und Unglücksfälle sofort anzustellen und namentlich deren verschwindende Spuren genau 
auszunehmen und den: Hakcnrichter, oder wo erforderlich, direkt dem Untersuchungsrichter 
darüber Anzeige zu machen. Er hat für die prompte Einhebung und Beitreibung aller 
Abgaben, so wie für die Erfüllung aller Obliegenheiten der Gemeinde und Gemeinde
glieder Sorge zu tragen. Die Urtheile der kompetenten Behörden gegen Gemeinde
glieder zu epegniren, so wie diese letzteren zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten gegen 
den Gutsherrn oder die Gntsverwaltnng anznhalten. Er hat endlich die Aufsicht über 
alle Anstalten und Einrichtungen zur Wohlfahrt und Sicherheit der Genwinde und den 
Vorsitz in den Gemeinde-Versammlungen.

Für sich allcitt hat er nur eine Strasgewalt bis zu 5) Rnthenstreichen, welche er 
Ungehorsamen auf der Stelle selbst ertheilen kann. Er ist unmittelbar den: Hakenrich
ter untergeordnet, empfängt von demselben Befehle und veröffentlicht dieselben, wenn 
solches vorgeschrieben wird.

Anmerkung.  Um schriftliche Befehle möglich zu machen, ohne welche die ganze 
Verwaltung denn doch auf die Länge kaum ausführbar, wäre ein Gemeindeschreiber 
nothwendig. Auch schon die Magazin-Verwaltung erfordert das, und das Ge
meindegericht tonnte dann ein kurzes Protokoll führen.

§ 3.

Gen: eindeg ericht.

Die Zusammensetzung, so wie die Wahl der Glieder ist bereits angegeben.
Das Gemcindegericht hält regelmäßige Sitzungen ein Mal in jeder Woche, ent

weder in der Wohnung des Gemeindeälteste::, oder in einen: sonst ein für alle Mal 
dazu bestimmte:: Lokale innerhalb der Grenzen des Gutes, und außergewöhnliche 
Sitzungen, so oft als der Gemeindeälteste solches für nothwendig erachtet. Es hat 
einen Schreiber, welcher die Urtheile kurz notirt.

Seine Kompetenz ist:
a. als Zuchtpolizcigcricht.

Unqunlificirtcr Diebstahl und Betrügereien bis zun: Werthc von 10 Rubel zum 
ersten und zun: zweiten Male von bäuerlichen Gemeindegliedern, mit ihnen gleichberech
tigten Personen begangen, und sonst alle Vergehen, die nach der Bauerverordnung vor 
die Gemeindepolizei sortiren, so wie Ungchorsau: der Gemeindcglicder gegen Gemeinde
beamten und endlich alle Klagen von bäuerlichen Gemeindeglicdern, mit ihnen gleich 
berechtigten Personen gegen einander, wegen solcher Injurien, welche nur auf Antrag des



Verletzten anhängig gemacht und durch Vergleich beigelegt werden können. — Die 
Strafgcwalt erstreckt sich bis auf 10 Rubel Geld oder 4 Tage Arrest, oder endlich 25 
Ruthenstreiche. Erforderlichen Falls kann auch eine Geldstrafe durch Gemeindearbeiten 
liqnidirt werden.

d. Als Eivilbehörde.
Inappellabel alle Klagen gegen bäuerliche Gcmeindeglieder und ihnen gleich berech

tigte Personen, die auf dem Gute domiciliren, bis zum Betrage von 10 Rubel.
In  erster Instanz alle Civilklagen gegen dieselben Personen, bis zum Betrage von 

100 Rubel, ausgenommen Conkurs und Nachlaßsachen.
Die Appellation vom Gemeindcgerichte, so wie Klagen gegen dasselbe als Civil- 

und Znchtpolizeibehörde gehen an das Kirchspielsgericht, welches dasselbe in dieser Be
ziehung überwacht und revidirt.

Der Gntsvcrwaltnng wird ein Bcaussichtignngsrecht über die Beschlüsse der Ge- 
meindcpolizei, von denen sie sofort in Kenntniß gesetzt werden muß, cingcrünmt.

Dieses Recht übt sie dadurch aus, daß sie in Fällen, wo ihr in der Ausführung 
der Beschlüsse Gefahr zu liegen scheint, diese unter eigener Verantwortung inhibirt und 
dem Kirchspielsgcricht unverzüglich den Fall zur Entscheidung vorlegt; in Fällen aber, 
wo keine Gefahr in der Ausführung liegt, ein einfaches Klagerecht hat. Demgemäß 
wären Art. 646 bis 686 der Bauerverordnnng zu modificiren. Klagen über die Guts
verwaltung werden beim Kirchspielsgericht angebracht.

8 4.

Ki rchspiels beamte.

Der Kirchspielsgericht-Assessor wird gewühlt wie in Art. 764 der Bauerverordnnng 
vorgeschrieben ist. Er kann zugleich Kirchenvorsteher sein.

Der Baucrbeisitzer des Kirchspielsgcricht wird gewühlt, wie Art. 735 und 736 
der Bauerverordnnng vorschreiben. Er erhält vom Kirchspiel einen Gehalt von dem
selben Betrage wie der frühere Kirchspielsgerichts-Beisitzer.

8 5.

Ki rchspielsbezi rk-Beamte und Behörde.

D e r  Hakenrichter wird auf dem Landtage gewühlt. Er hat in administrativer, 
so wie in sicherheitspolizcilicher Hinsicht alle die Verpflichtungen und Rechte in seinem 
Kirchspielsgerichtsbczirk, welche bisher der Hnkenrichter in seinem Distrikte hatte. — 
Die Exckutivpolizei hat er in dem Kirchspielsgerichtsbezirk in Beziehung ans diejenigen 
Personen und Gegenstände, welche nicht der Gemeindepolizci untergeordnet sind, und 
hat für sich allein eine Strafgcwalt bis zu 18 Rnthenstreichen, welche er Ungehorsamen 
auf der Stelle erthcilen lassen kann. Er ist der unmittelbare Vorgesetzte des Ge- 
mcindeültesten, und sein unmittelbarer Vorgesetzter ist der Civilgouvcrneur. Der Haken
richter hat der Requisition des Untersuchungsrichters Folge zu leisten.

Bei Aushebung von Rekruten kann er die Hülfe der Kirchcnvorsteher rcquirircn.
Zum Gehalt des Notairen und Kanzelleikostcn zahlt jeder Bezirk jährlich 1 Rub. 

pr. Haken.
D er Ki rchspiel sr i chter ,  als Präses des Kirchspielögcrichts, wird auf dem 

Landtage gewühlt, wird er nach 3 Jahren wiedcrgcwählt, so ist er ans Lebenszeit 
angestellt. Cr ist Einzelrichtcr und hat alle Klagen bis zum Werth von 25 Rubel 
gegen diejenigen Bewohner des Bezirks, welche nicht unter das Gemcindcgericht sorti- 
ren, zu enscheiden, und zwar inappellabel und ohne Zulassung irgend einer Beschwerde, 
Nnllitütsquerel nicht ausgenommen. Ebenso, wenn der Beklagte nicht Glied einer 
Banergcmeinde ist, Injurien zwischen Dienstboten und Dienstherrschaften ausgenommen. 
Rcal-Jnjnrien, von den Dienstboten begangen und solche von der Dienstherrschaft be
gangene Real-Injurien, welche durch Prümiditation oder durch die Größe der Ver
letzung den Charakter von Mißhandlungen annchmcn (Ueberschreitnng der Hauszucht 
kann immer nur prümiditat sein und kompctirt vor das Kirchspielsgcricht).

Die Strafkompetenz des Kirchspielsrichters geht bis zu einer Geldstrafe von 10 
Rubel, die bei bäuerlichen Gemeindeglicdern und ihnen gleichberechtigten Personen in 
Arrest bis auf 4 Tage verwandelt werden kann, und außerdem Znerkenntniß eines 
Sühnegeldes bis zu 10 Rubel.

Anmerkung.  Glaubt der Dienstbotc, daß er mißhandelt worden, so hat er sich 
an das Kirchspielögericht zu wenden, trügt die Mißhandlung aber gar einen kri
minellen Charakter, d. H. ist sie der Art, daß die Parten sich wegen derselben 
nicht vergleichen dürfen, so ist sie auf die Weise zu behandeln, wie jeder andere 
Kriminalsall.

Dem Kirchspielsrichter als Einzelrichter liegt in allen Klagen, welche durch Ver
gleich bcigclcgt werden tonnen, zuvörderst der Versuch ob, den Klüger mit dem An
geklagten zu vergleichen.

D as Ki rchspielsgcr icht  ist zusammengesetzt aus dem vom Landtage gewähl
ten Kirchspielörichter, den Kirchspielsgerichts-Assessoren der zum Bezirk gehörigen Kirch
spiele und ans so viel Banerbeisitzern, wie der Bezirk Kirchspiele hat. Zn bemerken 
ist noch, daß, im Fall der Bezirk ans weniger als 3 Kirchspielen gebildet ist, der ver
einigte Convent derselben statt des oder der fehlenden Richter einen oder zwei Assesso
ren auf die Weise erwählt, wie die Kirchspielsrichter gewühlt werden.

Den Notairen wählt, beeidigt und entläßt das Kirchspielsgcricht.
Der Kirchspielsrichter erhält aus Staatsmitteln für sich, den Notairen und Kan- 

zellci-Bedürfnisse im Ganzen 2350 Rub.
Das Kirchspielsgcricht hat seinen Sitznngsort in der Wohnung des Kirchspiels

richters, oder in einem von ihm oder dem Bezirk innerhalb desselben angewiesenen festen 
Locale. Cs muß sich wenigstens zwei M al in jedem Monat versammeln nnd so lange



versammelt bleiben, bis alle vorliegenden Sachen erledigt sind. Außerdem aber so 
oft und an den Orten des Kirchspielsgerichtsbezirts, als der Kirchspielsrichter es für 
nöthig hält.

Vor das Kirchspielsgericht kompetiren:
n. in zweiter Instanz alle Sachen, die durch Appellation von oder Klagen über 

Gcmeindegerichts-Urtheile an dasselbe gelangen. Diese entscheidet es inappellabel und 
gegen seine Entscheidung kann nur Nullitüts-Ouerel ergriffen werden.

d. In  erster Instanz die Verwaltung der Vormundschafts- und aller nicht streiti
gen Nachlaßschaftssachen, und die Entscheidung aller streitigen Nachlaß- und Conkurs- 
sachen von Bauern und ihnen gleichberechtigten Personen, so wie Grenz- und Servitut- 
Streitigkeiten, ausgenommen — alle Klagen gegen dieselben in Sachen von mehr als 
100 Nub. an Werth, und endlich Klagen gegen nicht zu dieser Kategorie gehörende 
Bewohner des Bezirks im Werthe von mehr als 25 Rub. und nicht mehr als 100 Rub. 
Außerdem vollzieht das Kirchspielsgcricht die Korroboration der bäuerlichen Pachtkontrakte.

Alle an dasselbe kommenden Sachen bis zum Werthe von 100 Rub., wen die
selben auch betreffen mögen, entscheidet das Kirchspielsgericht inappellabel.

Ferner kompetiren vor das Kirchspielsgericht als Zuchtpolizeibchörde:
n. Ungehorsam gegen den Hakenrichter oder die Gemeindeältesten.
b. Klagen gegen die Gemeindegerichte als Zuchtpolizeibehörde und gegen Gemeinde

beamten, wegen Pflichtverletzung oder Säumigkeit in Pflichterfüllung, eben so Klagen 
zuchtpolizlicher Natur gegen die Gutsverwaltnng.

e. Alle nicht kriminellen Vergehen von Personen jeglichen Standes und alle solche 
Vergehen, welche die Kompetenz des Gemeindegerichts übersteigen oder von demselben, 
weil sie ihm zu tomplicirt erscheinen, an das Kirchspielsgericht gebracht werden.

cl. Alle Klagen wegen Vergehen, die nur auf Antrag des Verletzten anhängig 
gemacht und dnrch Vergleich beigelegt werden können, sofern dieselben nicht vor das 
Gemcindegericht oder den Kirchspielsrichter als Einzelrichter sortiren.

6. Von Bauern und ihnen gleichberechtigten Personen zum ersten oder zweiten 
Male begangener nngualifizirter Diebstahl von 10 bis 30 Rbl. all Betrag, sowie von 
denselben verübte Betrügereien zu demselben Betrage und andere Vergehen, die mit 
<>ner höheren Strafe, als die eben erwähnte, vom Gesetz belegt sind, und endlich jeder 

kandere zum ersten oder zweiten Male begangene nnqualificirte Diebstahl oder Betrügerei 
bis 30 Rbl. und andere mit keiner höhern Strafe, als diese belegten Vergehen.

I. Erkenntniß auf Präventivhast gegen Personen, die im Verdachte eines Kriminal
vergehens stehen. M it Ausnahme von Banergemeindegliedern, die vom Gemeindegericht 
vorstellig geniacht werden, kann dieses nur ans Antrag des Untersuchungsrichters geschehen.

§. Alle sogenannten Unglücksfnlle, d. H. Ereignisse, bei denen kein Schuldiger oder 
der Schuld Verdächtiger.

II. Lotaluntersuchungcn zur Ermittelung streitigen Besitzes, wenn ihm solche vom 
Manngericht anfgetragen werden.

Das Kirchspielsgericht entscheidet mit einfacher Majorität. Ist jedoch in den unter 
1. und bezcichneten Fällen der Untersuchungsrichter mit der Entscheidung des Gerichts 
unzufrieden, so berichtet er und das Kirchspielsgericht, jeder besonders, dem Manngericht, 
welches die Sache allendlich entscheidet.

Die Strastompetenz des Kirchspielsgerichts erstreckt sich bis auf Geldstrafe von
150 Rbl. oder Arrest von 6 Monaten oder endlich 00 Ruthenftreichen. Gegen Ge
meindeälteste und deren Gehülsen kann es auf Suspension erkennen und sie vor der 
kompetenten Behörde aus Amtentsctzung nnklagen lassen. Die anderen Gemeindebeamten, 
mit Ausnahme der ihre eigene Oberbehörde habenden Kirchen-Vormündcr, kann es von 
sich aus des Amtes entsetzen.

Das Kirchspielsgcricht ist die unmittelbare Oberbehörde der Gemeindegerichte, revidirt
jährlich dieselben nnd verfügt Disziplinarstrafen, bestehend in Verweis, Geldstrafe oder
Arrest gegen die Gemeindebeamten. '

Klagen über das Kirchspielsgcricht sind beim Manngericht anzubringen.

8 6.

In  der Regel drei, ausnahmsweise auch weniger Kirchspiele werden zu einem 
Kirchspielsgerichtsbezirke vereinigt nnd vorläufig nachstehende gebildet:

Ha r r i en :  Kusal, Ieglccht, Johannis.
Jürgens, Kosch.
Iörden, Rappel.
Haggers, Nissi.
Kegel, Mathias und Kreuz.

Wi er l and :  Jewe nnd Waiwara.
Simonis, Klein-Marien.
Luggenhnsen, Maholm.
Kathrinen, Haljal.
Jakoby, Wesenberg.

I e r wen :  Ampel, Matthäi, Johannis.
Marien-Magdalenen, Petri.
Turgel, Weißenstcin, St. Annen.

Wi e l :  Merjama, Fickel, Michaelis.
Goldenbeck, Leal, Kirrefer.
Karusen, Hcmehl.
Röthel, Martens, Hapsal, Pönal.
Worms, Nuckö.
Roicks, Keims, Pühhalep.



Der Untersuchungsrichter.

Für jeden Kreis stellt das Oberlandgericht einen Untersuchungsrichter an, der 
rechtskundig sein muß und zugleich Assessor des örtlichen Manngerichts ist. Jedoch 
darf der Untersuchungsrichter an der Entscheidung von Fällen, in welchen er die Vor
untersuchung geführt hat, nicht theilnehmen. Der Untersuchungsrichter erhält aus 
Staatsmitteln ein Gehalt von 1400 Rbl.

Von jedem Kriminalvorfall ist ihm sofort Anzeige zu machen durch den lokalen 
Polizeibeamten ^Gcmeindeältester oder Hakenrichter) welchem die Verpflichtung obliegt, die 
verschwindenden Spuren des Thatbestandes aufzunehmcn und den Verdächtigen unter 
Bewachung zu stellen. Er führt darauf die Voruntersuchung oder vielmehr Instruktion 
der Sache selbst weiter, oder laßt dieselbe, wo solches geniigend, durch die erforderlichen 
Instruktionen an die Polizeibcamten weiterführen. Ihm und dem Hakcnrichter muß 
jeder Bewohner des Kreises, wes Standes er auch sei, Rede und Antwort stehen.

Seine Verpflichtung ist ganz insbesondere die lokalen Polizeibcamten, hinsichtlich 
ihrer Verpflichtungen bei Kriminalsällen zu unterweisen und zu überwachen. Bei Amts
vergehen nimmt er an der Instruktion der Sache Theil, oder übernimmt dieselbe auch 
ganz, wenn und je nachdem er von der mit Verfolgung des Vergehens beschäftigten 
Behörde dazu aufgefordert wird.

Sobald der Untersuchungsrichter einen Kriminalfall für hinlänglich instruirt hält, 
so übersendet er die Acten dem beim Manngericht angestellten öffentlichen Ankläger. 
Glaubt der Untersuchungsrichter, daß in dem Falle kein Schuldiger vorhanden ist, so 
trägt er beim Kirchspiclsgericht darauf an, den Vorfall für ein Ereigniß zu erklären.

Den Untersuchungsrichtern kompetirt in ihren resp. Kreisen die Instruktion aller 
in Ehstland vorfallenden Kriminalfälle, mit alleiniger Ausnahme derjenigen, welche von 
dem Magistrate der Stadt Reval abzunrtheilen sind.

Der Untersuchungsrichter steht unmittelbar unter dem Manngerichte und muß alle 
direkt an ihn gelangenden Aufträge desselben erfüllen, namentlich wenn demselben Kri
minalsülle mangelhaft instruirt erscheinen, die Instruktion in der Beziehung, in welcher 
solches erfordert wird, ergänzen — auch auf Verlangen ganz neu anstellen.

§ 8 .

M  a n n g e r i ch t.

In  jedem Kreise ist ein Manngericht, bestehend aus einem ständigen Mannrichter, 
zwei ständigen Assessoren, dem Untersuchungsrichter und zwei vom Bauernstände ge
wählten Beisitzern, die nur während Herbst- und Winterjuridiktion denjenigen Sitzungen 
regelmäßig beiwohnen, in welchen Bauersachen verhandelt werden, sonst aber zu anderen 
Gerichtszeiten so oft zu kommen verpflichtet sind, als das Gericht es für nöthig erachtet. 
Die Qualification für den Mannrichter und den Untersuchungsrichter ist Rechtskenntniß 
welche bei den Assessoren eine blos theoretische sein kann.

Wenn ein Richter, der 3 Jahre im Amt gewesen, wieder erwählt, oder ein Assessor 
nach Ablauf seines Trienniums zum Richter erwählt wird, so ist er für Lebenszeit 
angestellt.

Der Etat der Manngerichte wird aus Staatsmitteln, wie folgt, bestritten:
In  Reval erhält:

Jeder Mannrichter........................................  2200 Rbl.
Zwei Assessoren........................................  2400 „
Der Untersuchungsrichter.............................. 1400 „
Zur Bestreitung der Kanzellcikostcn . . . .  2500 „
Für Ausgaben des Untersuchungsrichters . . . 500 „

In  den übrigen Kreisstädten:
Der Mannrichter........................................ 2000 „
Zwei Assessoren........................................  2000 „
Der Untersuchungsrichter.............................. 1400 „
Zur Bestreitung der Kanzelleikosten u. Lokalmiethe 2600 „
Für Ausgaben des Untersuchungsrichters . . . 500 „

Das Manngericht ist Civil- und Kriminalbehörde und ist in beiden Fällen spruch- 
fähig so wie drei Glieder ohne die Bauerbeisitzer zugegen sind.

Als Civi lbehörde entscheidet es:
n. In  zweiter Instanz und inappellabel alle Sachen die durch Appellation von

den oder Querelen gegen die Kirchspiclsgcrichte an dasselbe gelangen.
5. In  erster Instanz (Nachlaß-, Concurs-, Grenz- und Servitutsachen ausge

nommen) alle streitigen Rechtssachen der nicht zum Bauerstande gehörenden, der Landes- 
Jurisdiktion unterworfenen Bewohner Ehstlands, von mehr als 100 Rbl. im Betrage, 
und zwar inappellabel bis zum Wcrthe von 300 Rbl.

Nicht streitige Rechtssachen gehören nicht zur Competenz der Manngerichte.
Als Kr imina lbehörde  entscheidet das Manngericht:
n. Alle Kriminal-Anklagen gegen unter Landes-Jnrisdiktion stehende Bewohner 

Ehstlands, ausgenommen Amtsvergehen.
b. Klagen über die Entscheidungen der Kirchspielsgcrichtc.
Von allen Kriminal-Urtheilen des Manngerichts kann der Rekurs an das Ober- 

landgericht ergriffen werden.
Bei jedem Manngerichte ist ein öffentlicher Ankläger angestellt. Ihm werden von 

den Untersuchungsrichtern die Acten derjenigen Voruntersuchungen übersandt, bei denen 
sie oder das Kirchspielsgericht das Vorhandensein eines Verbrechens für konstatirt halten. 
Der öffentliche Ankläger beprüft die Voruntersuchung und erscheint sic ihm nicht er
schöpfend, so trägt er beim Manngerichte auch Ergänzung derselben durch den Unter
suchungsrichter an. Ist sie genügend und lassen sich aus ihr Vcrdachtsgründe gegen 
bestimmte Personen Nachweisen, so trägt er mit Auseinandersetzung der den Verdacht 
begründenden Umstände aus deren Gerichtsübergabe beim Manngerichte an. Stimmt



das Mamigericht mit den Anträgen des öffentlichen Anklägers nicht überein, so hat 
dieser das Recht, die Sache dnrch den Proknreuren an das Oberlandgericht zu bringen, 
welchem die allendliche Entscheidung obliegt. Ist die Gerichtsiibergabe dekretirt, so hat 
der öffentliche Ankläger die Klage zu erheben. Den Manngerichten liegt die Revision 
der in ihren Kreisen belegenen Kirchspielsgerichte ob.

8 9.

Landwaisengericht.

Es ist unter Borsitz des Ritterschafthauptmannes aus den Gliedern des Harrien- 
scheu Manngenchts zusammengesetzt. In  Abwesenheit des Ritterschafthauptmannes ver
tritt seine Stelle der Harriensche Mannrichter. Beschwerden über das Landwaisengericht 
gehen vor das Oberlandgericht.

8 10.

O b e r l a n d g e r i ch t.

Das Oberlandgericht besteht aus den 12 Landräthen. Der Präsident und wenig
stens drei Glieder des Grichts müssen Rechtskundige sein, damit in jeder der vier 
Dejouren sich ein rechtskundiger Landrath befindet.

Dem Oberlnndgericht competiren:
1) Appellationssachcn vom Manngerichte und Landwaisengerichte und Klagen gegen 

dieselben.
2) Anklagen wegen Amtsvergehen.
3) Alle streitigen Nnchlaßsachen, Konturse und endlich aus Bormundschafts - Ber- 

hültnisscn hcrrührcnde Streitigkeiten unter Landes-Jurisdiktion stehender Nichtbauern, 
immer vorausgesetzt, daß sie mehr als 100 Rbl. zum Gegenstände haben. Alle Sachen, 
deren Gegenstand an Werth die Summe von 600 Rbl. nicht übersteigt, werden all
endlich im Oberlandgericht entschieden.

4) Das ganze Hypothekcnwcsen, Advokaten- und Vormünder-Ernennung und sonst 
alle nicht streitigen Sachen, welche nach Art. 857 des ersten Thcils des Provinzial- 
Kodex zu seiner Kompetenz gehören.

5) Entscheidung darüber, ob eine Sache zur Kompetenz des Schiedsgerichts gehört 
und Ernennung von Schiedsrichtern im Falle der Weigerung der Parten, sowie Nichtig
keits-Querelen über die Entscheidung desselben.

6) Klagen über Entscheidungen der Ober-Kirchenvorsteher-Aemtcr, welche nicht das 
Kirchcnvermögen betreffen.

Die Apellation vom Oberlandgerichte und Klagen gegen dasselbe gehen an das 
Baltische Ober-Tribunal.

8 11-

Baltisches O be r -T r ib u na l .

Unverändert wie im Project ansgesührt anzunehmen.

Der Etat der Ehstländischen Landes-Justiz-Behörden beträgt:
19 Kirchspielsgerichte n 2350 Rbl...........................................................
Das Harriensche Mnnngericht mit dem Untersuchungsrichter . . . .
Die drei übrigen Manngcrichte mit ihren Untersuchungsrichtern zu

8.500 Rbl. j e d e s ..................................................................   ^ ___________
Summa: 79150 Rbl.

Uarlchlng,' de8 Herrn Lanbrath Raron u. Engelhardt.
Die Commission, welche die Grundzüge zur Organisation der Landesbehörden Ehst

lands in Auftrag des Landtages entwarf, hat Veränderungen in unseren Landes-Jnsti- 
tutionen in Vorschlag gebracht, denen ich nicht beipflichten kann; weil sie, meiner unmaß
geblichen Meinung nach, nicht blos dasjenige resormiren, was sich als einer Reform 
bedürftig erwiesen hat, sondern auch Laudes-Jnstitutioncn aufhebt, um den maßgebenden 
Anschauungen der Zeit Rechnung zu tragen. Hiezu gehört die Aufhebung des privi- 
legirten Gerichtsstandes.

Obgleich thatsüchlich wohl Niemand Nachweisen kann, daß er durch diesen privile- 
girten Gerichtsstand des Adels, der Geistlichen, der Advokaten des Oberlaudgcrichts und 
seiner Unterbehörden, so wie endlich der Literaten, die im Dienst des Staats oder der 
Ritterschaft stehen, nicht zu seinem begründeten Recht habe kommen können, so findet 
derselbe allerdings in der Neuzeit wenig Vertheidiger. Dennoch sind unsere Landes- 
Jnstitutionen so eng mit diesem privilegirten Gerichtsstand verbunden, daß mit dem 
Aufgeben desselben nicht nur die Adels-Korporation, sondern auch das Provinzialrecht in 
vieler Beziehung seine Bedeutung verliert.

Das Ausgeben des privilegirten Gerichtsstandes bedingt eine Veränderung in der 
Kompetenz des Oberlandgerichts; überbürdet das neu zu konstituirendc Manngericht mit 
Geschäften, die bisher ohne irgendwelchen Ucbclstand vom Oberlandgericht erledigt wur
den, und räumt dem Manngericht das Recht ein, inappellabel bis zum Betrage von 
600 Rbl. zu entscheiden, während diese Kompetenz desselben gegenwärtig nur die Summe 
von 30 Rbl. S .-M . erreicht.

Dein Kirchspielsgcricht, das früher dem adlichen Gutsbesitzer gegenüber in mancher 
Beziehung nur eine vermittelnde Instanz war, wird durch den Entwurf das Recht der 
inappellabeln Entscheidung bis zum Betrage von 100 Rbl. S .-M . eingeräumt.

44650 Rbl 
9000 „

25500 „



Dem Einzelrichter, dem Kirchspielsrichtcr (§ 4) wird die gleiche Befugmß bis zum 
Betrage von 25 Rbl. zugestanden.

Endlich hat das Hakengericht über Personen jeglichen Standes eine Strafgewalt 
bis 150 Rbl. oder 6 Monaten Arrest, und kann aus Prüventivhaft erkennen. Abge
sehen davon, daß ich dem Einzelrichter in judiciärer Beziehung keine allendliche Ent
scheidung, selbst in Bagatellsachen, zugestehen möchte, so erscheinen die Folgen der Auf
hebung des privilegirten Gerichtsstandes so tief eingreifend in unsere wohlbcgründcten 
Standesrechte, daß nur die driugeudste Nothwendigkcit dazu führeu könnte, in diese 
Aufhebung zu willigen. Eine solche dringende Nothwendigkcit scheint mir aber zur Zeit 
noch nicht geboten.

Ich erlaube mir demnach, im Sinne der Aufrechterhaltung des privilegirten Ge
richtsstandes folgendes zu beantragen:

1) In  Bezug auf das Oberlandgericht.
u) Der Bestand des Oberlandgerichts bleibt unverändert, wie im ß 848 des 

P.-R. vorgeschrieben.
b) Die Gerichtsbarkeit und Kompetenz des Oberlandgericht bleibt unverändert. 

8 856 und 857 des P.-R.
e) Desgleichen die Kompetenz des Oberlandgerichts in Ister und 2ter Instanz 

in Kriminal-Sachen. § 858 m. 1. 2. und 4. des P.-R.
Anmerkung. Die Leuteration der Kriminal-Urthcile, welche in den Untcrbchörden 

verhandelt worden, füllt weg, weil beim Manngericht ein Anklage-Verfahren cin- 
gcführt werden soll. Es bleibt nur der Recurs an die Oberbehörde.

ä) Die Kompetenz des Oberlandgerichts in Civil-Sacheu, sowohl in Ister als 
2ter Instanz, bleibt unverändert. § 860 des P.-N.

e) Beschwerden über Erkenntnisse des Oberlandgerichts werden bei dem Baltischen 
Ober-Tribunal angebracht. Dieses Tribunal ist oberste Appellations- und Kassations- 
Behörde.

3) Wegen des Maungerichts.
a) Die bisherige Gerichtsbarkeit des Niederlandgerichts, so wie der Kreisgerichte, 

wird dem Manngerichte übertragen, und das Institut des Niederlandgerichtes ganz 
aufgehoben.

d) Das Manngericht wird der Art zusammengesetzt, wie in dem Entwurf der 
Commission tz 10 in Vorschlag gebracht worden.

e) Die Gerichtsbarkeit des Manngerichts erstreckt sich über das ganze Gouver
nement mit Ausnahme der Städte Reval und Narva.

ä) Die Kompetenz des Manngerichts bleibt unverändert, wie im 8 933 und 
934 des P.-R. ausgenommen.

e) Der 8 935 des P.-R. wird rücksichtlich der Leuteration der Urthcile des 
Manngerichts dem Anklage-Verfahren entsprechend, verändert.

3) Hakenrichter und Hakengericht.
u) Statt der gegenwärtig bestehenden cilf Hakenrichter werden für Harrten, Wier- 

land und die Wieck je zwei, und für Jerwen ein Hakenrichter erwählt.
d) Das Hakcngericht wird zusammengesetzt, wie im 8 8 des Entwurfs der Com

mission angegeben.
e) Der 8 971 des P.-R. wird gemäß dem 8 8 des Entwurfs abgeändert.
ä) Die Kompetenz des Hakenrichters und des Hakengcrichts ist nach 8 973 des

P.-N. zu regeln.
e) Die Grenzen der Amtsgewalt des Hakenrichters, so wie des Hakengerichts

sind nach den 8 975 bis 8 983 des P.-N. zu regeln.
k) Die Voruntersuchung in Kriminal-Fällen wird dem Untersuchungsrichter übertra

gen, wie solches in dem Entwurf 8 9 in Vorschlag gebracht worden.
4) Kirchspielsrichter und Kirchspiclsgericht.
u) Das Amt des 8 4 des Entwurfs erwähnten Kirchspielsrichters fällt weg, und 

eS werden die Functionen desselben dem Kirchspielsgericht übertragen.
d) Das Kirchspielsgericht wird zusammengesetzt, wie im 8 5 des Entwurfs vor

geschlagen worden.
e) Die Kompetenz desselben, wie in dem 8 5 m. u und b des Entwurfs aus

genommen, nur wäre die Summe, bis zu welcher daS Kirchspielsgericht inappellabel 
entscheidet, zu ermäßigen, und mit der Kompetenz des Manngerichts als zukünftiges 
Kreisgericht in Einklang zu bringen.

ck) Bagatell-Sachen, die laut dem Entwurf 8 4 vom Einzelrichter zu entscheiden 
sind, werden dem Kirchspielsgericht zugcwiesen.

Sind die in den vorstehenden Anträgen enthaltenen Prinzipien von der Ritter
schaft angenommen, so wäre der Entwurf der Commission denselben gemäß zu verän
dern. Wird dagegen der privilegirte Gerichtsstand ausgegeben, so fallen mit demselben 
alle von mir gestellten Anträge.

Ich ersuche demgemäß die Ritterschaft sich vor dem Eingehen aus die specielle 
Berathuug des Entwurfs zur Organisation der Landesbchördcn Ehülands darüber aus
zusprechen, ob der privilegirte Gerichtsstand beibehalten werden soll oder nicht.
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1) In  der Einleitung zu den „Grundzügen" ist als ein Fundament der Arbeiten 
der Commission, gewiß sehr richtig und dem Geiste einer edlen ritterschastlichen Korpo
ration würdig, angenommen, daß unsere, durch Jahrhunderte bewährte Landesinstitution 
möglichst zu erhalten, und nur insoweit Reformen anzustreben seien, als unabwe i s -  
l iche Fo r de r unge n  einer den Bedürfnissen des Landes entsprechenden Rechts
pflege, sich tundgeben. Diesem Principe entsprechen aber die nachfolgenden Bor
schläge keineswegs, sondern alteriren unsere Institutionen in dieselben gar sehr gefähr
dendem Maaße ohne dr i ngende No t hwend i gke i t .  Ich muß zu diesen, ohne 
höhern Zwang noch ohne sonst sichtliche dringende Gründe oorgeschlagenen Abweichungen von 
unfern althergebrachten, bisher standhaft von unfern Vorfahren und uns selbst gegen viel
fache Angriffe vertheidigten uns theuren Institutionen und Rechten, besonders hervorheben:

u. das Anfgeben des passiven Wahlrechts der Ritterschaft, bei allen von derselben 
abhängigen Aemterwahlen. Der bisherige Modus hat bis jetzt, seit den ältesten Zeiten 
eine so wichtige Gewähr für die Unbescholtenheit unseres Richterstandes geleistet, in 
deren Folge die Justiz unserer Provinz sich auch auswärts, namentlich bei den höchsten 
Reichsbehörden, großer Achtung erfreute, daß es wohl nicht an der Zeit sein möchte, 
uns selbst das tLStiiuoiiium zmuperlmlis auszustellen, als ob wir fernerhin nicht eine 
genügende Anzahl zu Richterümtern befähigter Personen aus unserer M itte finden 
könnten. W ir stehen in solcher Beziehung gewiß jetzt und künftig eher in besserer Lage 
als unsere Vorfahren, da unsre jüngern Mitbrüder die ihnen in neuerer Zeit gebotene 
Gelegenheit zu umfassenderer wissenschaftlicher Ausbildung gehabt, und gewiß größten- 
theilö auch gut benutzt haben und spätere Generationen gewiß auch dem Grundsätze 
nachstreben werden, — iiolilLsse obli^e. Blos aus Gründen der Nachahmung Andrer 
im Aufgeben ständischer Rechte möchte aber ebenso wenig unserer Ritterschaft würdig sein.

d. Die Aufhebung des privilcgirten Gerichtsstandes, welche von der Commission 
vorgeschlagen worden, aus mn aßgeb enden Gründen der Zeit. Es braucht aber nicht 
Alles als maaßgebcnd für unsere Verhältnisse augenommen zu werden, was in anderen 
Kreisen, die sich der demokratisch-nivellirenden Strömung widerstandlos hingcben, dafür gilt. 
Für uns scheint durchaus kein Grund vorhanden, ein Ehren recht freiwillig auszugeben, 
zumal keinem ändern Stande auch nur die geringste Unbill daraus erwachsen ist, und 
erwachsen kann. Kleinlichen Neid rönnen wir aber wohl füglich unbeachtet lassen. 
Zudem würden wir durch solche Aufhebung das Manngericht, ohne Noth, sehr belasten, 
und Niemanden wahrer Nutzen aus demselben entspringen.

e. Die ebenfalls nicht aus einer Nothwendigkeit hervorgehende vorgeschlagene 
Aendcrung im Obcrlandgericht, erscheint noch bedenklicher in ihren möglichen Folgen, 
als auch schwer ausführbar in der Gegenwart, da keiner der das Oberlandgericht 
bildenden Landrüthe dazu befugt sein möchte, zu dcsigniren, welche von seinen Collegen 
zu ständigem Aufenthalte in Reval sich entschließen sollen, da Alle gleichmäßig verpflichtet 
sind, an den konstitutionsmäßigen Sitzungen in den Jnridiqucu, soustigen Plcnar-Ver- 
snmmlungen, wie an den Dejouren Theil zu uehmen. Der bisher noch nie beanstaltcte 
Gerichtsgang der Behörde motivirt keineswegs ein Bedürfniß andrer Zusammensetzung 
derselben als bisher, und andrer Geschäftsordnung.

2) In  Betreff der von der Commission vorgeschlagenen Veränderungen bei der 
Zusammensetzung und Kompetenz der Gemeindcgerichte, Kirchspielsgcrichte, des Haken 
gcrichts und des aus den drei bisherigen Manngerichten znsammenznsetzenden einen 
Manugerichts, hat Unterzeichneter folgende Abänderungen zu beantragen:

u. Weglassung der Anmerkung bei der Kompetenz des Kirchspielsrichters, die da 
besagt, daß Ueberschreitung der Hauszucht immer als prämcditirt zu betrachten sei, da 
ein solches Vergehen wohl auch durch leidenschaftliche Acußcrung des Schuldigen ver
ursacht sein kann, demnach füglich auch dem Kirchspielsrichter die Prüfung obliegen 
müßte, ob im vorliegenden Fall die Ueberschreitung der Hauszncht, als prämcditirt zu 
betrachten sei oder nicht. Daß gegen den Kirchspielsrichter in Klagen über Gegenstände 
bis 25 Rbl. an Werth gar keine Beschwerde, selbst keine N u l l i t ä t s - Q u e r e l  statt
finden solle, scheint ganz abnorm und nicht zulässig.

d. in Bezug auf das Hakcngcricht und die Hakenrichter erscheint es wohl sehr 
sehr zweifelhaft, daß 4 Hakenrichtcr und demnach gleiche Zahl Hnkengerichte, den Be
dürfnissen der Kreise genügen dürsten. Die Kreise Harrien, Wierland und die Wieck 
namentlich möchten wohl mit je 2 Hakenrichtern und Hakengerichten dotirt werden 
müssen, demnach in Allem 6 Hakenrichtcr für diese Kreise und einer für Jerwcn zu wühlen sein.

e. Das neuprojektirte Manngericht anlangcnd, möchte es vollkommen zur Ge- 
schäftsbewältignng geuügcnd und zugleich in Bezug auf die Salarirnng rüthlich sein, 
statt der oorgcschlagenen 3 Mannrichtcr und 2 ständigen Assessoren nur 1 Maunrichter,
I Viee-Mannrichter und 3 ständige Assessoren anzustellen, denselben aber höhere Gehalte 
auszusetzcn, unmaaßgeblich etwa dem Mannrichter 2200, dem Vice-Manurichter 1800, 
einem ersten Assessor 1000, zweiten 850 und dritten 700 Rbl. jährlich zu bewilligen. 
Die Kompetenz zu inappellabeler Entscheidung des Manngerichts in Civilprozesscu ist 
füglich bei der bisherigen Höhe von 300 Rbl. zu belassen, und zwar gleichmäßig für 
alle Stände, die ihr Forum beim Manngericht haben. Eine Erhöhung der Gehalte 
gegen den Vorschlag der Commission, rechtfertigt sich in dem Nutzen, den die Behörde 
daraus in ihrer Wirksamkeit ziehen muß, weun die Stellen des Mannrichters und 
Vice-ManuriIterS so salarirt werden, daß tüchtige Männer cs wünschenswerth finden 
können, solche Acmtcr zu ihrem Lebensberufe zu machen. Die Positionen für den 
ständigen Assessoren, haben in aussteigender Progression vorgeschlagen, es bei den Wahlen 
möglich zu machen, bewährten Kapazitäten eine auch ökonomisch bevorzugte Stellung 
zu geben.



Imi W iM kies n LMdrath Nmoit Laulie.
1) Es braucht nicht erst in Erinnerung gebracht zu werden, daß Gerichts- und 

Behörden-Berfassung unseres Landes, mit unseren Rittcrschastlichen Institutionen, mit 
Leben und Wesen unserer Eorporation, aufs genaueste zusammenhüngt, aufs engste damit 
verwebt ist. Bei den nothweudig gewordenen Reformen ist also ein Hauptaugenmerk 
gewesen, darauf zu achten, daß der Ritterschaft die ihr Allerhöchst zugesichertcn Rechte 
und Befugnisse, wie sich solche im Lause der Jahrhunderte entwickelt, aber auch bewahrt 
haben, nicht nlterirt, wohl aber möglichst conservirt werden.

2) Bei den eiuzuführenden Reformen ist es demnach unerläßlich, an das Beste
hende auzukuüpfen; wesentliche und unsere Berfassuug durchgreifend berührende Neue
rungen zu vermeiden. Daher ist, was sich im Lause der Zeiten in unserer Behörden- 
Berfassung bewährt hat, beizubehalten, die Kompetenz der Behörden möglichst nicht zu 
verrücken, und nur da Reformen eintreten zu lassen, wo die jetzige Einrichtung der 
Behörden, erfahruugsmäßig und anerkanntermaßen den Zeitersordcrnissen nicht mehr 
genügt. Nur aus solchem Wege kann eine continnirliche organische Entwickelung unserer 
Zustände überhaupt, und auch unserer Rechtspflege erreicht und durchgesührt werden.

3) Daher ist Unterzeichneter der Ueberzengung, daß das Bauergesetzbuch, sofern 
es das Verhältniß der Gutsherrschaft, zu den Bauern und der Gemeinde angeordnet, 
in seinem jetzigen Maaßstabe belassen werde, weil es seinem Inhalt nach vollkommen 
genügt, wenn die Gemeindebeamten nngehalten werden, ihre gesetzlichen Verpflichtungen 
zu erfüllen, —  und cs ohne Zweifel gewiß an der Zeit ist, endlich einmal Stabilität 
in diesen Beziehungen eintreten zu lassen. Es kann Unterzeichneter ferner nicht umhin, 
zu bemerken, daß bei der in Aussicht gestellten und zu erwartenden, neuen Proceß- 
ordnnng, hauptsächlich beim Kriminnlverfahren, desgleichen einem Polizeigesctz für unsere 
Provinzen, nicht nur die Gelegenheit gegeben ist, aber auch die Nothwendigtett cintritt, 
dahin zu wirken, daß das Verfahren, die mancherlei Unzntrüglichkeiten, sofern sie die 
Stände betreffen, ausglciche und den bestehenden Zuständen und Rechten gemäß ordne.

4) Daß die Jurisdiction des Landes und der Stadt Reval, in Beziehung auf 
ihre resp. Angehörigen, wie solche bisher bestanden aufrecht erhalten werde, —  ist bei 
diesem Entwurf vorausgesetzt.

5) Der unentgeltliche Landcsdienst bedingt eine alle drei Jahre wiederkehrcnde 
Neuwahl der Richterümter. Durch diesen periodischen Wechsel des gcsammten Richter- 
Personals, ist den Behörden, wo ein solcher stattfindet, diejenige Stetigkeit entzogen, 
welche dem jetzigen Stande der Legislation und deren fortschreitender Entwickelung gemäß 
gefordert werden muß. Es ist daher nothweudig, diesem Uebelstande durch Wahl und 
Anstellung der Richter auf Lebenszeit zu begegnen. Dies kann aber nur durch Be
soldung der anzustellenden Richter erreicht werden.

Einer solchen Reform sind die Manngerichte und auch die proponirten Kirchspiels- 
Gerichte zu unterziehen.

6) In  vorliegendeiu Entwurf ist als Regel und Grundsatz angenommen: jedes 
Urthcil, sei cs ein civilrechtliches, sei es ein zuchtpolizeiliches, kann nur von einer Be
hörde und in Folge einer eollegialischen Berathnng und Verhandlung gefällt werden. — 
Dem Kirchspielsgericht ist eine eivilrechtlichc Kompetenz aber auch die Zuchtpolizci in 
seinem Bezirk zngewiesen worden. Indem aber das Kirchspielsgcricht, unter Vorsitz 
eines Rittergutsbesitzers, eine gleiche Anzahl adlicher Assessoren und Beisitzer ans dem 
Banerstande hat, und crstcre nach Vorschrift der Bauer-Verordnung unter Mitwirkung 
der Baucrschaften gewühlt werden, ist auch dem Grundsatz genügt worden, daß kein 
Stand ausschließlich über den ändern Recht spreche.

Daher muß sich Unterzcichncter gegen jede discretionaire Strafgewalt der Gemeinde- 
Aeltcsten, wie gegen jede Kompetenz der Einzelrichter, wie sie in den Grundzügen re. 
den Einzelrichtcrn in den Kirchspielen zugetheilt wird, — aussprcchcn.

7) Eine fernere Regel ist, Administration und Justiz zu trennen. Daß sic nicht 
getrennt gewesen, ist der Grund der mannigfaltigen Beschwerden, denen die Hakenrichter 
gegenwärtig cxponirt sind. Nach beiliegendem Entwurf sind dem Hakcnrichtcr cki8tiivtu8 
nur administrative Functionen und die mit denselben stets verbundenen sicherheitspolizci- 
lichen Functionen zngewiesen.

In  Betracht des dem Hakcnrichter übertragenen Geschäftskrcises kann die Zahl der 
gegenwärtigen Districte beibehalten, wo nicht vermindert werden.

Dagegen möchte aber das in den Grnndzügen w. vorgcschlagene Hakengcricht dem 
Bedürfnisse nicht entsprechen. Die Entfernung desselben und seines Sitzes von dem 
größten Thcil der Bewohner des Kreises hat zur nächsten Folge, daß die Behörde von 
den Betheiligten schwer zu erreichen ist, und für diese zeitraubende, kostspielige und ver
schleppende Reisen eintreten.

Der Geschäftsgang und die Eorrcspondenz mit der Landesadministration, welche 
in lokalen Sachen erst durch den Hakenrichter an. die Assessoren geht, würde nur die 
Last der Schreibereien vermehren.

8) Nachfolgender Entwurf schlägt vor, die Manngerichte in die Kreisstädte zu 
verlegen. Es kann nicht bestritten werden, daß die Entfernung der Eriminalbehörde 
von dem ihr unterworfenen Gcrichkssprengcl, ein Hanpthindcrniß abgicbt, der Criminal- 
Justiz einen beschleunigten, von allem Verschlepp möglichst freien Gang zu geben.

9) Die Kreisgcrichte cessiren —  Appellationen an, und Klagen über die Kirchspiels- 
Gerichte gelangen an die resp. Manngerichte des Kreises. Solche Sachen wären in 
den Manngerichten schriftlich und auf dem Wege des ordinairen Proccsses zu verhandeln.

Der in den Grnndzügen w. vorgeschlagcnen Zuziehung von Bauern zu den Ver
handlungen der Manngerichte, in Betreff der von den Kirchspielsgcrichten an jene gelan
genden Appellationen und Klagen, wie auch bei Füllung von Eriminalurthcilcn kann 
Unterzeichneter nicht beipflichten. Es möchten die Bauern für die Behörde von keinerlei 
Nutzen sein, und wären daher wegznlassen.

10) Die Creirung und Erwählung von Beisitzern aus dem Banerstande für 
das Hakengericht und in die Manngerichte würde Kosten verursachen ohne erheblichen 
Nutzen.



Die Einfachheit und leichte Erreichbarlcit, möglichste Localisirung der Behörden, 
mit welchen die Landbevölkerung in täglichem und unausgesetztem Verkehr und Berüh
rung ist, — möchte durch die in diesem Entwurf proponirte Einrichtung der Kirch- 
spielsgerichtc vollkommen erlangt sein.

l l )  Jeder Kirchspiels-Richter erhält jährlich 700 Rubel, macht auf 18 Kirch-
spiclsgerichte  12600 Rubel.
Untersuchungs-Richter L 2000 Rubel, m a ch t........................................ 8000
Drei Mannrichter a 1500 Rubel, macht........................................... 4500
6 Assessoren a 800 Rubel, m a c h t  4800 „

Summa 29900 Rubel.
Davon die bisher gezahlten 5700 „

Bleiben 24200 Rubel.

8 D

Gemeinde-Pol i zei  und Gemeinde-Beamten.

Innerhalb der Gränzcn eines jeden Gutes, wird die Polizei unter Beaufsichtigung 
und Mitwirkung des Gutsherrn oder seines Stellvertreters (Gutsverwaltung) wie solches 
tz 660 bis tz 669 inclusive, der Bauer-Verordnung vorgcschrieben ist, durch die Ge- 
mcinde-Aeltesten und Gemeinde-Beamten gehandhabt, noch tz 646 bis 651 der Bauer- 
Verordnung.

Die Wahl der Gemeinde-Beamten geschieht genau, wie § 380 der Baucr-Ver-- 
ordnuug vorschrcibt.

Der Gemcindc-Aelteste hat demnach, nach § 669 der Bauer-Verordnung, die an 
ihn gelangenden Anordnungen, — administrativen Maaßregeln, obrigkeitlichen Befehle 
und Aufträge auszufübrcn, und in der Gemeinde bekannt zu machen. — Dem Gemcinde- 
Aeltesten liegt innerhalb des Guts-Territoriums die Sicherhcits- und exccutive Polizei 
ob, und sind die Gemeinde-Beamten in dieser Beziehung seine Gchülscn. — Der Ge- 
meinde-Aelteste ist verpflichtet, über alle außergewöhnlichen Vorfallenheiten der Guts-Ver
waltung (Gutsherrn oder dessen Stellvertreter) sogleich Bericht zu erstatten, — sonst 
aber wenigstens wöchentlich einmal. Alle Entscheidungen der Gcmcindc-Acltestcn, als 
Gemeinde-Polizei sind der Gutsverwaltung (Gutsherrn oder dessen Stellvertreter) zur 
Bestätigung vorzulcgcn. Stimmt diese damit nicht überein, so berichtet sic an den 
Hatcnrichtcr, welcher alsdann das Bezügliche verfügt ß 649 der Bauer-Verordnung.

Der Gemcindc-Aelteste ist verpflichtet, die Gemeinde-Glieder zur Erfüllung ihrer 
Obliegenheiten anznhaltcn, Restanzien von Abgaben und ändern Leistungen einzutreiben. 
— Es liegt ihm ferner ob, darauf zu wachen, daß die Gemeinde-Glieder, ihre Ver
pflichtungen gegen die Gutsverwaltung (Gutsherrn oder dessen Stellvertreter) erfüllen, 
und derselben Nachkommen, er hat sie nöthigenfalls dazu anzuhalten, und ist der Ge- 
mcindc-Acltcstc verpflichtet, alle gesetzlichen Forderungen der Gutsverwaltung (Gutsherrn 
oder dessen Stellvertreters) unter persönlicher Verantwortung zu erfüllen, dem Gemeinde- 
Acltcstcn liegt cs ferner ob, die Gcmcindcglicder betreffenden Urthcile competenten 
Behörden zu cxcquiren.

Das Bauer-Magazin, die Gebictslade, die Schulen und sonstige das Wohl der 
Gemeinde, betreffenden Anstalten, stehen unter Verwaltung der Gemeinde-Aeltesten wie 
solches vom Bauergcsetzbuch angcordnct ist.

Der Gemeindc-Acltcste und seine Gehülfen haben auf Ruhe, Sicherheit und Ord
nung innerhalb der Gutsgrcnzcn zu wachen, daher haben haben sie Paßlose, Vagabunden 
und sonst verdächtige Herumtreiber handfest zu machen, und dem Hakenrichter zu wei
terer Verfügung auszuliefcrn.

Der Gemeinde-Polizei, insbesondere dem Gemcindc-Aeltesten, liegt cs ob, bei so
genannten Ereignissen, Unglücksfüllcn, insbesondere Criminalfüllcn, den Thatbestand zu 
ermitteln, den Thütcrn und sonstigen Schuldigen nachzuforschcn, den Verbrechern nach
zuspüren, die Thätcr, Schuldigen und Verdächtige unter Bewachung zu stellen. Er hat 
in solchen Fällen, sofort den Kirchspielsrichter persönlich zu benachrichtigen und wenn 
kein genügendes Protokoll vorhanden, in Begleitung von Zeugen. Ferner muß der 
Untersuchungsrichter von dem Falle in Kenntuiß gesetzt werden. Die betreffenden An
ordnungen des Kirchspielsrichters, hat der Gemciude-Aelteste sogleich auszusühren, bis 
auf erfolgte Requisition des Kirchspiels-Richters der Justructious-Richter das Fernere 
übernimmt; der unmittelbare Vorgesetzte des Gemeinde-Aeltesten ist der Haken-Richter 
äislrielus.

8 2.

Das  Gemeinde-Ger icht .

Dessen Wahl und Zusammensetzung siehe § 380 der Bauer-Veordnung.
Der Gemeinde-Aeltcste ist Vorsitzer desselben, und dessen Gehülfen, oder Gemeinde- 

Vorsteher, wo es keine Gehülfen giebt, seine Beisitzer.
Es hält in der Regel wöchentlich einmal Sitzung, sonst aber, so oft es der Gemcinde- 

Aeltestc, oder die Gutsverwaltung (Gutsherr oder dessen Stellvertreter) nölhig erachtet. 
Alle Urtheile des Gemeide-Gcrichts bedürfen der Bestätigung der Gutsverwaltung (Guts
herrn oder dessen Stellvertreters). Erfolgt eine solche nicht, so hat das Gemeinde-Ge
richt eine nochmalige Verhandlung der Sache vorzunehmen, verbleibt das Gericht bei 
seiner Ansicht, so steht es der Gutsverwaltung frei Klage darüber beim Kirchspielsgericht 
zu erheben. B is eine Gntschcidung erfolgt ist, wird das Urtheil des Gemeinde-Gerichts 
nicht ausgesührt.

Sämmtliche Entscheidungen des Gemeide - Gerichts werden schriftlich notirt, und 
dient solches als Protokoll.



C o m p e t e n z  d e s  G e m e i n d e - G e r i c h t s .

D a s  G em einde-G erich t ist Zuchtpolizei-Behörde und C iv il-B eh ö rd e  innerhalb  des 
G u ts -T e r r i to r iu m s .

a. a ls  Z u ch tp o lize i-B eh ö rd e  competiren derselben unqunlisicirte D iebstähle und 
B etrügereien  der G em einde-G lieder und Personen denselben gleichstehenden S ta n d e s , 
zum ersten und zweiten M a l  begangen, bis zum W erth  von 10  R b l. S .  und alle 
V ergehen, welche nach der B a u e r-V ero rd n u n g  vor die G em einde-Polizei so rtiren ; a ls  
U ngehorsam  gegen die G em ein d e -B eam ten , und alle K lagen der G em einde-G lieder 
und von Personen derselben gleichstehendcn S ta n d e s  gegen einander, endlich auch I n j u 
rien, die nach den Gesetzen n u r auf Anklage des Beschädigten erhoben und durch V er
gleich beigelegt werden können. D ie  S traf-C om petcnz  des G em einde-G erichts a ls  Zucht- 
Polizei erstreckt sich auf 1 0  R ubel, 4  T ag e  Arrest und 2 5  Nuthenstreichen.

d. A ls C iv il-B eh ö rd e . In ap e llab e l alle K lagen gegen B a u e r-G e m e in d e -G lie d e r  
und Personen denselben gleichstehcnden S ta n d e s .

I n  e r s t e r  I n s t a n z  alle C iv il-K la g e n  gegen B a u e r  - Gemeinde - G lieder und 
Personen denselben gleichstchenden S ta n d e s , bis zum W erth  von 2 5  R b l. ausgenom m en 
C oncurs und Nachlaßsachen.

Alle K lagen über d as G em einde-G ericht a ls  Zuchtpolizei-B ehörde, wie alle A ppel
lationen  über dasselbe a ls  C iv il-B ehörde gehen an d as Kirchspielsgericht.

D a s  Gemeinde-Gericht w ird vom Kirchspielsgericht revidirt.
A n m e r k u n g .  D ie  Gem einde - Aeltestcn und wo cs erforderlich wegen G röße der 

G ü te r , auch deren G chülfen sind von der Gem einde zu besolden, wie auch der Gemeinde- 
Schreiber, der M o d u s  dieser B eso ldungen, wie auch der B e tra g  derselben ist der G e
meinde zu überlassen. E ine Auflage p r. S eele  anzuordnen ist uu thunlich , weil die zu 
entschädigende M ü h w a ltu n g  der G em einde-B eam ten, je nach den Lokalitäten so verschie
den ist, daß sich nichts allgem eines darüber bestimmen läßt. Jedoch w äre vorzuschlagen, 
daß dem Kirchspielsrichter von der G em einde-Polizei, darüber Anzeige gemacht werde, 
w as die Gemeinde in dieser Hinsicht beschlossen h a t, dam it uö th igenfalls von der B e 
hörde eine R em edur veran laß t werde.

8  3 .

J e d e r  D i s t r i k t  h a t  e i n e n  H a k e n r i c h t e r .

Ueber die E in theiluug  E hstlands in D istrikte und K irchspiels-Gerichts-Bezirke siche ß 5.
D e r Hakenrichter w ird wie b isher erw ählt.
D e r D istrik t besoldet den anzustellenden Schreiber und h ä lt dem Hakenrichter einen 

G erichtsboten.
D e r Hakenrichter ist O rg a n  der L andes-A dm in istra tion  und hat a ls  S icherheits- 

P olizei in  adm inistrativer Hinsicht alle Verpflichtungen und Befugnisse wie bisher in 
seinem D istrikt.

E r  wacht über S icherheit, R uhe  und O rd n u n g  in dem ihm auvertrau ten  D istrik t, 
und trifft zur V erm eidung der, die öffentliche O rd n u n g  störenden H and lungen , die nö- 
thigen M aaßregeln .

D em  Hakenrichter liegt die R ekruten-A ushebuug ob, und kann er dazu an S te lle  
der bisherigen K irchspiels-Po lizei-G erich ts-A ssessoren, die H ülfe der Kirchen - Vorsteher 
requ iriren .

D ie  B eaufsichtigung der M ag az in -V erw a ltu n g  hat der Hakenrichter den Vorschriften 
des Bauergesetzbuchs gemäß zu führen.

A ls O rg a n  der Landcs-A dm inistration , correspondirt er m it dem C iv il-G ouverueur 
(resp. G ouvernem ents-R egierung) erhält von demselben A ufträge, stattet ihm  B ericht ab.

D e r  Hakenrichter erläß t C ircu lair-S chreiben , au die G ü te r seines D istrik tes, ertheilt 
denselben B efeh le , n im m t deren Berichte entgegen rc. E r  besorgt die W cgebesseruug, 
schreibt die T erm ine zur Besichtigung derselben a u s , —  re p a rtir t  die N atu ralle istungen  
zu W egebau ten , größere R ep a ra tu ren , B rückenbau ten, ordnet und besorgt, die D is lo e i- 
rung  von T ruppen  bei Durchmärschen und E inquartie rungen  u. s. w.

A ls  exekutive Polizei, hat er in seinem D is trilt, R estauzicn aller A rt, einzutreibeu, 
die U rtheile der kompetenten B ehörden zu exequiren. I n  Fällen  streitigen Besitzes, 
macht der Hakenrichter die Lokaluutersuchung, schützt den Posseß bis zur ausgemachten 
S ache, und berichtet darüber an die L ands-A dm in istra tion . I h m  steht die Aufsicht über 
die Gemeindeültesteu und deren G ehülseu z u , wie über alle Personen die un ter die 
Gemeindepolizei so rtiren ; und alle solche Personen im  D istrik t, die m it diesen gleichen 
S ta n d e s  sind. Ungehorsam e kann er sogleich m it 18 Ruthenstreichen bestrafen, —  eine 
P ö n  b is 10  R b l. auserlegen und A rrest b is 4  T ag e .

A ls unm itte lbarer Vorgesetzter der Gemeindebeamten hat er diese zu überwachen, 
ertheilt ihnen In struc tio nen . K lagen über den Gemeindeültesten hat er sogleich dem 
Kirchspielsrichter zu ü b erm itte ln , welcher denselben der gesetzlichen B estrafung  durch die 
Zuchtpolizeibehörde unterzieht, oder auch D isc ip liua rstra fen  verfügt.

B e i K rim inaluntersuchuugen hat der Hakenrichter alle R equisitionen des U nter- 
suchnngsrichters schleunigst zu erfüllen, und demselben allen B eistand  zu leisten.

Entdeckt der Hakenrichter von sich a u s  ein Vergehen oder Verbrechen, so hat er 
solches sogleich dem Kirchspielsrichter ltnd U ntersuchungsrichter anzuzeigen.

D e r unm ittelbare Vorgesetzte des Hnkenrichters ist der C ivilgouverneur.

8 1.
D a s  K i r c h s p i e l s g c r i c h t .

E s  werden in der R egel drei Kirchspiele zu einem Kirchspielsgericht zusammeugezogen.
Ueber die E in theiluug  des Landes in Kirchspiels-Gerichtsbezirke, welche den S p r e n g e l  

eines Kirchspielsgerichts ausm achen, siehe un ter § 5.
D a s  Kirchspielsgericht besteht a u s  dem Kirchspielsrichter a ls  Vorsitzer der B ehörde, 

a u s  dreien Assessoren, welche letztere sowohl a ls  der K irchspielsrichter, a u s  der Z a h l



der Gutsbesitzer, der zu einern Kirchspiels-Gerichtsbezirke vereinigten Kirchspiele zu erwählen 
sind, und aus dreien Beisitzern aus der Zahl der Pächter oder Eigenthümer von bäuer
lichen Grundstücken.

Der Kirchspielsrichter wird aus vereinigtem Konvent sämmmtlicher Gutsbesitzer der 
zum Kirchspiels-Gerichts-Bezirte vereinigten Kirchspiele erwählt.

Die Assessoren aber werden in Grundlage der für die Wahl der bisherigen Kirch
spielsrichter bestehenden Bestimmungen der Bauer-Verordnung, und zwar geschieht die 
Wahl so, daß die Assessoren, je aus den verschiedenen zu dem Kirchspiels-Gerichts-Bezirke 
zusammengelegten Kirchspielen, ein Assessor zu erwählen ist.

Die Beisitzer aus dem Bauerstande werden und zwar je einer aus jedem Kirch
spiel nach den Vorschriften der Bauer-Verordnung gewühlt, und erhalten ihre Besol
dung wie bisher.

Der Kirchspiels-Richter wird auf drei Jahre gewühlt, kann aber auch sogleich aus 
längere Zeit gewählt werden, seine Wiederwahl ist gestattet.

Die Assessore und Beisitzer werden ans drei Jahre gewählt.
Der Kirchspiclsrichter erhält aus der Rittercasse 700 Rubel jährlich, — wofür 

auch die Canzelleilosien zu bestreiten sind.
Das Kirchspiels-Gericht stellt einen Notair an, der zu beeidigen ist, entläßt den

selben aber auch nach Befinden.
Der Notair wird von: Kirchspiels-Gerichts-Bczirk besoldet. Von jedem zur Corro- 

boration durch das Kirchspiels-Gericht prüsentirten und lorroborirten Kontrakt wird dem 
Notair ein Gebühr von 25 Kop. entrichtet, welche die Kontrahenten zu entrichten haben, 
— und welche Gebühr, im Zweifel von beiden Kontrahenten zu gleichen Theilen ein- 
gehobcn wird.

Das Kirchspielögericht hat seine Sitzung in der Wohnung des Kirchspielö-Nichters, 
oder an einem von letzterem innerhalb des Bezirks anzuweisenden festen Lokale.

Das Kirchspielsgericht muß sich wenigstens einmal in der Woche versammeln, und 
wohnen demselben alternirend ein Assessor und ein Bauerbeisitzer bei. Es bleibt so lange 
versammelt, bis alle vorliegenden Sachen erledigt sind. Dem Ermessen des Kirchspiels
richters aber ist es überlassen, alle Glieder des Gerichts zu versammeln, so oft er es 
für nöthig erachtet. Im  Falle der Stimmcnparitüt entscheidet der Kirchspielsrichter.

Klagen muß der Kirchspielsrichtcr jederzeit annehmen und zu dem nächsten Termin 
die Citation erlassen.

Klagen können auch bei einem der Assessoren angebracht werden, welchem dann 
obliegt, die Citation zum nächsten Termin zu erlassen.

Dem Kirchspielsrichter steht es frei, die Sitzungen innerhalb seines Bezirkes dahin 
zu verlegen, wo er glaubt, daß die Geschäfte dadurch beschleunigt werden. Dies gilt 
von allen dem .Kirchspielsgericht obliegenden Functionen, und kann er auch in solchen 
Fällen den Gliedern der Behörde Aufträge crtheilen, sie entsenden, — jedoch müssen 
alsdann immer ein Assessor, ein Bauerbcisitzer und der Notair gegenwärtig sein. In s 
besondere gilt dies bei Corroboration von Pachtkontrakten, Revision der Bormundschaft- 
Rechnungen, Sicherstellung von Konkursmassen re.

Alle bezüglichen Akten aber werden in dem Archiv des Kirchspielsgerichts asservirt.
Das Kirchspielsgericht ist Zuchtpolizei-Bchörde und Civil-Jnstiz-Behörde für den 

demselben untergeordneten Kirchspiels-Gerichts-Bezirk.

Kompetenz als Zuchtpo l i ze i -Bchörde.

Ungehorsam gegen die Hakcnrichter, gegen die Gemcinde-Aeltestcn und Gemeinde- 
Beamten. Klagen über Säumigkeit dieser letztern in ihrer Pflichterfüllung.

Alle nicht krüninellen Vergehen von Gemcindegliedern und Personen diesen gleich
stehenden Standes, welche die Kompetenz der Gemcindepolizci überschreiten oder zu kom- 
plicirt erscheinen. Unqualificirte Diebsiähle bis zum Betrage von 30 Rbl., Betrügereien, 
Schlägereien, Vergehen gegen die öffentliche Ordnung, Jnjnriensachcn, welche dem Ge
setze nach nur auf Angabe des Verletzten verfolgt und durch Vergleich zurückgezogen 
werden tonnen.

In  allen solchen Fällen muß der Gemeindeälteste des Gutes, wo dergleichen Ver
gehen vorgefallen sind, bei den Verhandlungen des Kirchspielsgerichts gegenwärtig sein, 
die ihm gewordenen Aufträge entgegen nehmen, diese sofort erfüllen und ist dafür ver
antwortlich.

Klagen über den Gutsherrn oder dessen Stellvertreter wegen Mißbrauchs der dem
selben zustehenden gutspolizeilichcn Befugnisse gegen dessen Dienstboten hat das Kirch
spielsgericht nach Art. 397 des Banergesetzbuchs zu untersuchen und zu entscheiden. Es 
erkennt auf eine Geldstrafe in die Gebietslade, aus ein Sühngeld bis 50 Rbl. an den 
Beschädigten. Klagen über die Entscheidung des Kirchspielsgcrichts in dieser Beziehung 
gehen an das Manngericht, welches daö Urtheil bestätigt oder rcformirt.

Die Strafkompetenz des Kirchspielsgerichts als Zuchtpolizei-Behörde erstreckt sich 
bis auf eine Geldstrafe von 25 Rbl., Arrest von 10 Tagen und 60 Ruthenstreichen.

Kriminalfüllc, sogenannte Ereignisse, Unglückssällc werden von der lokalen Polizei 
dem Kirchspiclsrichter mitgetheilt und angezeigt. Die Lokalpolizei, der Gemcindeälteste, 
dessen Gehnlfen haben den betreffenden Anordnungen des Kirchspielsrichters Folge zu 
leisten, bis der Untersuchungsrichter daö Fernere überninunt.

Das Kirchspielsgericht, als Znchtpolizcibchörde, ist die unmittelbare Oberbehörde 
des Gemeindegcrichts in dieser Beziehung. Es kann von sich aus Disciplinnrstrafen 
über die Gemeindebeamten als Glieder des Zuchtpolizeigerichts verhängen, bestehend in 
Verweis, Geloflrafe bis 10 Rbl. und Arrest bis 10 Tagen. Es kann nöthigenfalls 
die Suspension derselben verfügen, wo es dann dem Manngericht darüber berichtet, 
welches durch Citation der Schuldigen zur Untersuchung schreitet, das Nöthige verfügt 
und auch die Absetzung dekretirt.



K o m p e t e n z  a l s  C i v i l - J u s t i z - B e h ö r d e .

n. in zweiter In s ta n z  alle K lagen über gemeindegerichtliche Urtheile und A ppella
tionen von G em eindegerichtsurtheilen bis zum W erth  von 2 5  R b l. Diese entscheidet 
es inappellabel und kann n u r  N u lli ta ts -Q u e rc l  gegen seine Entscheidungen erhoben werden.

d . I n  erster In s ta n z  alle streitigen Nachlaß- und K onkurs-Sachen von B a u e r-
gemeindegliedern und Personen diesen gleichstehenden S ta n d e s  von m ehr a ls  10 R b l. 
werth (sowie G renz- und S e rv itu t-S ach en  ausgenom m en), alle K lagen gegen dieselben 
in Sachen  b is zum W erth  von 100  R b l. und endlich K lagen gegen nicht zu einer 
B auergem einde gehörende B ew ohner des B ezirks im W erth  von mehr a ls  kO R b l. 
und nicht m ehr a ls  5 0  R b l. entscheidet es inappellabel.

Alle an dasselbe kommenden Sachen bis zum W erth  von 5 0  R b l., wen dieselben 
betreffen mögen, entscheidet es inappellabel. I n  allen Sachen über 5 0  R b l. w erth  geht 
die A ppellation an d as  M anngcrich t.

D a s  Kirchspielsgericht ist die D ber-B orm undschaftsbchörde für sammtliche B a u e r 
gemeindeglieder seines Bezirkes und der in demselben ansässigen Personen gleichen S ta n d e s .

B e i allen an d as Kirchspielsgericht gelangenden Klagen hat d as Kirchspielsgericht
den Versuch eines Vergleichs anzustellen, ehe es zur V erhandlung  schreitet.

Alle K lagen über d a s  Kirchspielsgericht a ls  Zuchtpolizeibehörde, wie alle A ppella
tionen in  C iv il-Sachen  gehen an d as M anngerich t des K reises, in welchem d as  Kirch
spielsgericht belegen ist.

D a s  M anngerich t revidirt die Kirchspielsgerichte.

H 5 .

Ehstland wird in 18 Kirchspielsgerichtsbezirke getheilt, deren jeder den Sprengel 
eines Kirchspielsgcrichts ausm acht. Bekanntlich variiren  die Kirchspiele sehr, sowohl 
hinsichtlich ihres F lächen inhalts , a ls  auch der Bevölkerung.

W o die A usdehnung und sonstige Beschaffenheit der Örtlichkeit es nöthig macht, 
daß der Bezirk n u r a u s  zwei Kirchspielen zusammengesetzt werde, ist bei der W a h l der 
Assessoren eine solche E inrichtung zu treffen , daß n lte rn iren d , nach jedem T rien n iu m , 
einm al a u s  einem Kirchspiel zwei Assessoren und dann  a u s  dem ändern einer erw ählt 
w erde; eben dies gilt von den Beisitzern a n s  dein B auerstande.

D ie  Kirchspielsgerichtsbezirke sind in der A rt zu begrenzen, daß die althergebrachte 
E in theilung  E hstlauds in seine vier Kreise ausrecht erhalten w erde, so daß nirgend die 
zu einem Kirchspietsgerichtsbezirke zusaminenzulegenden Kirchspiele in verschiedenen Kreisen 
belegen sind.

D a ra u s  ergiebt sich denn auch, daß die hakenrichterlichen Distrikte m it wenigen 
A usnahm en  in der bisherigen Weise und A usdehnung beibehalten werden könuen. D ie  
In s e l  D agden  würde wie ein Kirchspielsgerichtsbezirk so auch einen hakenrichterlichen 
D istrik t ausm achen.

Dem nach werden in der Regel zwei KirchspielSgerichtsbezirke in adm inistrativer und 
polizeilicher Beziehung einem Hakenrichler uu terordnet und machen e i n e n  hakenrichtcr- 
lichen D istrikt.

W o aber die Lokalität es nothwendig erscheinen lä ß t ,  daß die K irchspielsgerichts
bezirke von verhültnißm äßig geringem U m fange sind und die sonstige Lage es gestattet, 
könnten auch drei Kirchspietsgerichtsbezirke e i n e m  hakenrichterlichen D istrik t zugelegt 
werden. G ew iß ist es wünschenswerth, die Z ah l der B eam ten  eher zu verringern und 
denselben einen angemessenen Geschäftskreis beizulegen, w as sehr leicht au s fü h rb a r w ird, 
da dem Hakenrichter nach gegenw ärtigem  Vorschlag der schwerste T heil der bisherigen 
T hätigkeit entzogen werden soll.

E s  w ären  also in  E hstland etwa 9 oder 10  hakenrichterliche D istrikte einzurichten.

8 6.
U n t e r s u c h u n g s - R i c h t e  r .

Je d e r  K reis hat einen U ntersuchungsrichter, so daß in Ehstland v i e r  U nter
suchungsrichter anzustellen sind.

D ie  A nstellung derselben erfolgt durch das O berlandgericht.
D er U ntersuchungsrichter erhält einen G eha lt von 2 0 0 0  R b l . ,  w ofür er einen

Schreiber anstellt, wenn er es fü r nöthig erachtet, die Kanzelei-A usgaben bestreitet und
seine A m tssahrten  besorgt.

S e in en  festen W oh n o rt hat der U ntersuchungsrichter im K reise, bezüglich in der 
K reisstadt.

D ie  anznstellendcu U ntersuchungsrichter müssen die erforderliche juristische B ild u n g  
Nachweisen, oder auch dieselbe im D ienste beweisen.

V on jedem K rim inalfa ll ist dem Untersuchungsrichter sofort die Anzeige zu machen.
D urch die lokalen P olize ibeam ten , G cm eindeältesten, welchen die strenge Pflicht 

o b lieg t, den Thatbestand  a u sz u m itte ln , die S p u re n  des Verbrechers zu verfolgen, die 
Schuldigen und Verdächtigen unter Bew achung zu stellen, wird der V orfa ll dem Kirch
sp ielsrich ter, oder je nach Umständen auch direct dem U ntersuchungsrichter, persönlich 
m itgctheilt. D e r Kirchspielsrichter benachrichtigt sofort den Untersuchungsrichter, welchem 
letztern die fernere Instruk tion  und Untersuchung der Sache obliegt.

D e r  Untersuchungsrichter führt darauf die V oruntersuchung oder In s tru c tio n  der
S ache in  lo eo  selbst w eiter, oder läßt dieselbe wo solches genügend erscheint, durch er
forderliche In stru c tio n en  an die Polizeibeam ten weiter fü h ren ; und liegt es ferner dem 
U ntersuchungsrichter ob, die A nordnung zu treffen, ob die Verdächtigen oder Schuldigen 
je nach der N a tu r  ihres V ergehens, sofort der B ehörde einzuliefern oder vorläufig unter 
polizeiliche Aufsicht zu stellen sind. Alle localen B ehörden  haben dem U ntersuchungs
richter jeden von ihm  verlangten B eistand  und H ülfe unweigerlich zu leisten, und seinen 
R equisitionen Folge zu geben. Jed erm an n , wes S ta n d e s  er fei, h a t dem U ntersuchungs
richter Rede und A ntw ort zu stehen.



D e n  Untersuchungsrichtern coinpctirt in ihren resp. Kreisen die Ins truc t ion  aller
in Ehstland vorfallenden Kriminalscillc, diejenigen ausgenommen, welche von dem M a 
gistrat der S t a d t  R eva l  abznnrtheilen sind.

Erachtet der Untersuchungsrichter die In s t ruc t ion  für geschlossen, so übergiebt er
die Acten, dem denn M anngcrich t angestellten öffentlichen Ankläger.

D e r  öffentliche Ankläger beprüft die Acten der Voruntersuchung, erscheint ihm
dieselbe nicht genügend, so t räg t  er beim Manngerichte auf Ergänzung derselben an. 
I s t  sie genügend und lassen sich Verdachtsgründc gegen bestimmte Personen erkennen, 
so trügt er bei dem M anngerich t auf Gerichtsübergabe der Schuldigen und Verdäch
tigen an. S t i m m t  das  M anngcrich t m it  dem Antrage des öffentlichen Anklägers nicht 
überein, so hat dieser d as  Recht, den F a l l  durch den P ro cu ren r  an das  Q ber land -  
gericht zu bringen, welchem die allendlichc Entscheidung obliegt. I s t  die Gerichtsüber
gabe decretirt so wird die Klage erhoben.

E s  ist ferner eine Verpflichtung des Jn s t rnc t ion s  - Richters, die lokalen Polizei
beamten hinsichtlich ihrer Verpflichtungen bei Kriminalfüllcn zu instruiren und zu über
wachen. Entdeckt er Säum igkeit  der Gemcinde-Aeltesten, oder daß sie a n s  irgend einem
G runde  sich ihrer Pflicht haben entziehen wollen, so übergiebt er sie dem Kirchspiels
gericht zur B eahndung.

8 7.

D a s  M a n n g e r i c h t .

Ehstland hat drei Manngerichte, welche ihren S itz  in der Kreisstädten haben, das  
Harrische M anngerich t in R eval,  das  W ier- und Jerwsche in Wcsenberg, d as  Wiecksche 
in Hapsal.

Je d e s  M anngerich t  besteht a u s  einem M annr ich te r  a l s  Vorsitzer des M annger ich ts  
und zweien Assessoren, welche die ständigen Glieder der Behörde sind, und endlich a n s  
zweien Assessoren, welche alternirend in gewissen D ejonren  den Sitzungen der Behörde 
beiwohnen.

D e r  M aunrich tc r  sowohl, a l s  die ständigen Assessoren müssen eine juristische B i ld u n g  
sich erworben haben, wie der tz 6 6  des Justizreform-Ukascs vorschrcibt.

D ie  W a h l  dieser ständigen Glieder geschieht wie bisher auf dem Landtage, zu
nächst auf drei J a h re .  W enn  ein Richter drei J a h re  im Amte gewesen und wieder 
gewühlt worden, oder einer der ständigen Assessoren zum M aunrich tc r  erwählt worden, 
so sind selbige auf Lebenszeit angestellt.

D ie  erste W ah l  bei E in führung  der neuen B e h ö rd e n -O rg a n i s a t io n  wäre so zu 
vollziehen, daß wenigstens eines der ständigen Gcrichtsgliedcr auf vier J a h re ,  die ändern 
auf drei J a h r e  gewählt w ürd en ,  damit nicht ein gleichzeitiger Wechsel aller ständigen 
Glieder cintretcn möge.

D a s  M anngerich t ist spruchfühig, wenn wenigstens vier Glieder, w orunter wenig
stens zwei ständige gegenwärtig sind. I n  gewissen zu bestimmenden Füllen, aber müssen 
sümmtliche ständige Glieder gegenwärtig sein. B e i  S t im m e n p ar i tü t  giebt der M a n n 
richter den Ausschlag.

Jeder  M annrich ter  erhält 1 5 0 0  R b l . ,  jeder ständige Assessor 8 0 0  R b l .  S .  a l s  
G eha l t  fü r s  J a h r  a n s  der Ritter-Kasse, und außerdem werden zur U nterha ltung der 
Kanzelleien für die drei Manngcrichte, die Kosten der bisherigen Manngerichts-Kanzcllcien, 
wie auch die Kosten der aufzuhebenden Krcisgerichte und deren Kanzelleieu bestimmt, 
und diese S u m m e n  je nach dem Bedürfnis; vertheilt.

D ie  M anngcrichte sind:
1) die Kriminnlbehörde für den ihrer Ju r i sd ic t io n  untergebenen respectiven Kreis.
Demnach sortiren unter dasselbe:
n. alle Kriminal-Anklagen gegen unter Landesjm isd i t ion  sortirende B ew ohner  des 

Kreises, ausgenom men Amtsvergehen.
d . Alle Klagen über Entscheidungen der Kirchspielsgerichte, a l s  Zuchtpolizei-Behörden, 

welche in den resp. Kreisen belegen sind.
I n  Z 6 , welcher von den Obliegenheiten des Untersuchungsrichters handelt, ist von 

dem Verfahren bei der Gerichtsübcrgabe gehandelt worden. H ier wäre noch zu bemerken, 
daß es dem M anngcrich te ,  bei Uebcrnahme der Acten obliegt, sofort und darüber zu 
dekretiren, ob die Ängetlagten sogleich einer Untersuchungshaft zu unterziehen, oder ob 
sie und in welcher Weise zu entlassen und einer polizeilichen Aufsicht zu unterwerfen, ob 
sie gegen Bürgschaft auf freien F uß  zu stellen sind, —  je nach den Regeln  des 
Kriminalprozesses.

I n  allen Kriminalsachen kann von den Urtheilen des M annger ich ts  der Rekurs au 
das  Oberlaudgericht ergriffen werden.

D ie  M anngerichte sind:
2) Civil-Jnstizbehörden, des ihrer Ju r i s d ic t io n  unterworfenen resp. Kreises.
E s  sortiren demnach unter dasselbe:
u. in zweiter I n s t a n z ,  und zwar inappellabel alle S achen ,  die durch Appellation 

oder Q u e re l  von den resp. Kirchspielsgerichten des Kreises an dasselbe gelangen.
d. in erster In s tan z .  Alle streitigen Rechtssachen (Nachlaß-, Konkurs-, Grenz- 

und Servitutsechen ausgenom men) der nicht zum Bauerstnnde gehörigen, der Landes- 
ju r isd i t t ion  Ehst lands unterworfenen Personen von inehr a l s  1 0 0  R b l .  werth und bis 
2 0 0  R b l .  werth entscheidet es inappellabel.

Nichtstreitige Rechtssachen gehören nicht zur Kompetenz der Manngerichte.
D ie  Appellation geht an  das  Oberlandgericht.

8 8.

D a s  L a n  d w a i s c n  - G e r i c h t .

D a s  Harrische M anngerich t ist un ter Vorsitz des N i tte rschafthauptm anns Land
waisengericht.



Zu den Sitzungen des ^andwaisengerichts delegier das Harrische Mauugericht in 
der Regel drei seiner ständigen Glieder. In  Abwesenheit des Ritterschafthauptmanns 
führt der Mannrichter den Barsitz und müssen in solchem Fall die alternirenden Assessoren 
hinzngezogen werden.

Beschwerden über das ^ a n d w a is e n g e r ic h t ,  wie auch Appellationen von demselben 
gehen an das Oberlandgericht.

tz 9.

D a s  O b er la nd g erich t

besteht aus den zwölf ^andrathen. Der prüsidirende Landrath ist stets gegenwärtig. 
Die Dejonren werden zur Besorgung der laufenden Geschäfte nach wie vor abgehalten, 
und muß einer der dejourirenden Landrüthe die juristische Bildung haben, die § 66 
des Reform-Utnses erfordert. Das Speziellere ordnet der prüsidirende Landrath an.

Bei Urtheilsfällung müssen nach Art. 87 des Provinzial-Geietzbuchs wenigstens 
sieben Landräthe anwesend sein.

Vom prüsidirenden Landrath hängt es ab, auch außer den Iuridiguen die Land
rüthe zu Entscheidungen von Prozessen zusnmmenzuberufen.

Dem Oberlandgericht kompetiren
1) das ganze Hhplllheten- und Kreposlwesen des Landes, Ernennung von Vor

mündern, Anstellung der Advokaten und sonst alle nicht streitigen Rechtsachen, welche 
nach ß 857 Th. 1 des Provinzinlgesetzes zu feiner Kompetenz gehen.

2) Alle streitigen Nachlaßsachen und Konkurse von Personen, welche unter Landes
jurisdiktion stehen und nicht zum Bauerstande gehören.

Das Oberlandgcricht ist oberste Kriminalbehörde und Eivil-Iuskizbehörde Ehstlands
Als Kriminalbehörde sortiren vor dasselbe:
1) Anklagen wegen Amtsvergehen,
2) Rekurse und Appellationen von Kriminal-Urtheilen der Manngerichte.
Als Civilbehörde in  zwe i t e r  Instanz
1) Appellationen von den Manngerichten und Querele über dasselbe.
2) Appellationen und alle Sachen, die vom Landwaisengerichte an das Oberkand- 

gericht kommen.
I n  erster Instanz
1) Alle Rechtssireitigkeiten, die über 2<><> Rbl. an Werth betragen bis zum Werth 

von 800 Rbl. inappellabel.
2) Alle Klagen und Rechtsstreitigkeiten, welche Grnndeigenthum betreffen, als da 

sind solche Streitigkeiten, deren Gege stand Rittergliter, bäuerliches Grundeigenthum, 
Landstellen betreffen, desgleichen alle Streitigkeiten, Forderungen re., deren Object den 
Werth von 800 Rbl. übersteigt.

6) Entscheidungen darüber, ob eine Sache zur Kompetenz der Schiedsgerichte ge
höre, und Ernennung von Schiedsrichtern im Falle der Weigerung der Parten, sowie 
Nullitäts Querelen über die Entscheidungen und das Verfahren der Schiedsgerichte.

4) Klagen über Entscheidung der Ober-Kirchenvorsteherämter, sofern dergleichen 
nicht Kirchenvermögen betreffen.

AppAlationen vom Oberlandgericht, wie Klagen und Querele über dasselbe gehen 
an das baltische Oberkribnnal.

8 lO.

D a s bal t ische O b e r t r i b u n a l .

Siehe Grundzüge re.

Zur Beglaubigung:

G r  af M  anteusel,
Ritterschaft-Secretair.




